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Vereinssatzung der SHG  KIGEL e.V. 
 

 

§ 1 Name und Sitz 
1. Der Verein führt den Namen Selbsthilfegruppe „KIGEL“ (SHG KIGEL), gegründet 

am 07.09.1989 und ist seit 01.01.1990 Mitglied im Gehörlosenverband Hamburg 
e.V. 

2. Er hat seinen Sitz in Hamburg, Bernadottestr. 126 und ist am 07.02.2006                
in das Vereinsregister unter Nr. VR 18888 beim Amtsgericht Hamburg   eingetragen 
worden. Nach Eintragung lautet der Name des Vereins Selbsthilfegruppe 
„Elterntreff” e. V.  Änderung des Namens in SHG KIGEL wurde am 24.04.10 
beschlossen.  

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck 
1. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und 
soziale Zwecke im Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung.  

3. Der Zweck des Vereins dient der Förderung der Mitglieder in Erziehungsfragen und 
im Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen.  

4. Die Sprache der SHG ist die Deutsche Gebärdensprache.  

§ 3 Mittelverwendung 
Die SHG ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel der SHG dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln der SHG. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der SHG fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 
1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen 

werden.  Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des 
gesetzlichen Vertreter/s.  

2. In Versammlungen sind nur volljährige Mitglieder stimmberechtigt. 

3. Bei Aufnahme der Mitgliedschaft ist die aktuelle, wohnhafte Adresse an den 
Vorstand mitzuteilen. Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner Adresse zu 
melden. 

4. Bei Aufnahme der Mitgliedschaft ist der Jahresbeitrag nach Eingang der Rechnung 
durch Kassierer/in fällig.  

5. Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung 
des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 

Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen 
Person. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Jahresende gegenüber dem 1. Vorsitzenden, 2.  
Vorsitzenden oder dem Kassierer. 

3. Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger 
Wirkung durch Beschluss des Vorstands mit ¾ Stimmenmehrheit ausgeschlossen 
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit 
zu geben, sich hierzu zu äußern. 

4. Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn 
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand 
ist und seit Absendung des zweiten Mahnschreibens mehr als drei Monate 
vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
mitzuteilen. 

5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf bestehende 
Forderungen. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
1. Von den ordentlichen Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des 

Jahresbeitrags und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit festgelegt. 

2. Bei Verzug gehen Mahngebühren und Porto zu Lasten des Mitgliedes. 

3. Bei Nichteinlösen der Lastschrift entstehende Kosten müssen vom Mitglied 
getragen werden. 

§ 7 Organe der SHG 
1. Organe der SHG sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Der Vorstand 
1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 2. 

Vorsitzenden und dem Kassierer. Sie vertreten die SHG gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie sind einzeln vertretungsberechtigt. 

2. Der Vorstand besteht aus bis zu 9 Personen, nämlich 
- dem 1. Vorsitzenden 
- dem 2. Vorsitzenden 
- dem Kassierer 
- bis zu 6 Beisitzern 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der SHG zuständig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 

• Führung der laufenden Geschäfte, 
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung, 
• Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
• Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern, 
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§ 10 Wahl des Vorstands 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 

können nur Mitglieder der SHG werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für 
die Zeit von 2 Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im 
Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt der Vorstand 
ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

2. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als 
Vorstandsmitglied. 

§ 11 Vorstandssitzungen 
1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen 

werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 

2. Der Vorstand ist unabhängig von den anwesenden Vorstandsmitgliedern 
beschlussfähig. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

§ 12 Mitgliederversammlung 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der 
Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden, 
2. Genehmigung des Protokolls von letzter Mitgliederversammlung 
3. Bericht des Vorstandes, 
4. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer, 
5. Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 
6. Entlastung des Vorstandes, 
7. Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer, 
8. Verschiedenes. 
 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Halbjahr, hat eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattzufinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von vier 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung an die Mitglieder 
verteilt. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der SHG- Vorstand einberufen. Der 
Vorstand ist hierzu verpflichtet, wenn 1/4 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich 
unter Angabe der Gründe beantragt. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 - Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei 
kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Änderung des 
Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. 

 

 



Vereinssatzung der SHG  KIGEL e.V. 

Registergericht: AG Hamburg VR 18888 / 07. Februar 2006 Seite 6 von 6 

§ 13 Protokollierung 
1. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von 

einem der vertretungsberechtigten Vorstände und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. 

2. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von    
4 Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von einem der 
vertretungsberechtigten Vorstände und dem Protokollführer unterzeichnet. Das 
Protokoll ist den Mitgliedern unmittelbar nach der Unterzeichnung zugänglich zu 
machen.   Es wird gültig, wenn binnen 8 Wochen nach der Mitgliederversammlung 
kein Einspruch von einem Mitglied des Vorstandes oder der Versammlungsleitung 
oder mindestens 10% der anwesenden Mitglieder erhoben wurde. 

§ 14 Kassenprüfer 
Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prüfer 
überprüfen die Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die 
Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand 
genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; 
über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. Die Kassenprüfung 
erstreckt sich auf die Richtigkeit der Vorgänge, nicht auf deren Zweckmäßigkeit. 

§ 15 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 4/5 -
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. Im Fall der 
Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vereinsvermögen an den Gehörlosenverband Hamburg e. V. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  fällt das 
Vereinsvermögen an den Gehörlosenverband Hamburg e.V., der es unmittelbar 
und ausschließlich für hörgeschädigte und hörende Kinder von hörgeschädigten 
Eltern zu verwenden hat. 

 

Vorstehende Satzung wurde am 24. April 2010 in Bernadottestr. 126, 22605 Hamburg von 
der Mitgliedversammlung beschlossen. 

 

 

      

 


